
 

 
Gemeinsamer Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau  
bei der Stadt Müllheim im Markgräflerland 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

Anpassung der Bodenrichtwertzonen 

zum Hauptfeststellungzeitpunkt 01.01.2022 

 

 

Der Gemeinsame Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau bei der Stadt Müllheim im 

Markgräflerland hat ihm Rahmen der Korrekturmöglichkeit zur Grundsteuer B folgende 

Anpassungen vorgenommen:  

 
▪ Abgrenzung zum Innen- Außenbereich 

▪ Bildung von Bodenrichtwertzonen – private Grünflächen 

▪ Bildung von Bodenrichtwertzonen – Wohnen im Außenbereich 

Die Änderungen betreffen den Bereich des Gemeinsamen Gutachterausschusses und beziehen 

sich auf den Hauptfeststellungszeitpunkt 01.01.2022.  

 

Die Anpassungen der Bodenrichtwertzonen wurden nach den Vorgaben der Oberfinanzdirektion 

Karlsruhe fristgerecht an das Uploadportal übermittelt und hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 

aktuellen Werte aller 32 Kommunen im Zuständigkeitsbereich des Gemeinsamen 

Gutachterausschusses sowie die dazugehörigen grafischen Darstellungen der Richtwertzonen sind 

auf der Plattform BORIS-BW www.gutachterausschuesse-bw.de für jedermann kostenfrei abrufbar 

sowie für jedermann einsehbar bei der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses, 

Hacher Straße 7 in Müllheim i. M., Telefon: 07631-801-650. 

 

Für individuelle Auskünfte kann eine Gebühr nach der Gutachterausschussgebührensatzung 

erhoben werden. 

 

 

gez. Mittl 

Vorsitzender Gemeinsamer Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau  

bei der Stadt Müllheim im Markgräflerland 
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